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Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 2007  
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen und Genussrechten 

 
1. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

und/oder zur Ausgabe von Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Options-

recht (bzw. Kombination dieser Instrumente) 

 

a) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Aktienzahl 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12. Juni 

2012 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel-  

und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechte mit oder ohne 

Wandlungs- oder Optionsrecht oder Wandlungspflicht (im folgenden gemeinsam die 

„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 750.000.000,00 mit 

einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldver-

schreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf neue, auf den Namen lautende 

Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 

EUR 26.065.000,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschrei-

bungen zu gewähren. 

 

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den entspre-

chenden Euro-Gegenwert dieser Ermächtigung – in der gesetzlichen Währung eines 

anderen OECD-Mitgliedslandes begeben werden.  

 

Die Schuldverschreibungen können auch durch unmittelbar oder mittelbar im Mehr-

heitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen begeben werden; in diesem Fall 

wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Gesellschaft 

die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und, soweit die Schuldver-

schreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue, auf den Namen lautende 

Stückaktien der Gesellschaft gewähren, den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuld-

verschreibungen Wandlungs-/Optionsrechte auf neue, auf den Namen lautende Stück-

aktien der Gesellschaft zu gewähren. 

 

Schuldverschreibungen können auch gegen Sachleistungen ausgegeben werden, so-

fern der Wert der Sachleistungen dem Ausgabepreis der Schuldverschreibung ent-

spricht. Bei Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wand-
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lungspflichten ist dabei der nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermit-

telte theoretische Marktwert der Schuldverschreibungen maßgeblich. § 9 Abs. 1 AktG 

bleibt unberührt. 

 

Die einzelnen Emissionen werden in jeweils untereinander gleichberechtigte Teil-

schuldverschreibungen aufgeteilt. 

 

aa) Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Optionsrechten werden je-

der Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den 

Inhaber bzw. Gläubiger nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Bedin-

gungen der Optionsschuldverschreibungen bzw. Optionsgenussrechte zum Be-

zug von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechti-

gen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu be-

ziehenden Aktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuldverschrei-

bung nicht überschreiten. Die Laufzeit des Optionsrechts darf die Laufzeit der 

Optionsschuldverschreibung bzw. der Optionsgenussrechte nicht überschreiten. 

 

bb) Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht erhalten 

die Inhaber bzw. Gläubiger das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach 

Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Bedingungen der Wandelschuldver-

schreibungen bzw. Wandelgenussrechte in neue, auf den Namen lautende 

Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich 

aus der Division des Nennbetrages einer Teilschuldverschreibung durch den 

festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Stückaktie der Gesellschaft. Das 

Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag 

liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festge-

setzten Wandlungspreis für eine neue Stückaktie der Gesellschaft ergeben. Das 

Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet 

werden; ferner kann eine zu leistende bare Zuzahlung festgelegt werden. Im 

Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in 

Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei 

Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Teilschuldverschrei-

bung nicht übersteigen. Die Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen 

bzw. Wandelgenussrechte können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der 

Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begründen. Insbesondere können die 

Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen bzw. Wandelgenussrechte auch 
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vorsehen, dass die Gesellschaft im Falle der Rückzahlung bei Endfälligkeit den 

Inhabern bzw. Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 

Geldbetrages neue Stückaktien der Gesellschaft gewähren kann. Die Anzahl der 

in diesem Fall zu gewährenden Stückaktien entspricht dem nach Wahl der Ge-

sellschaft ganz oder teilweise in Aktien auszugleichenden fälligen (Rück-) Zah-

lungsbetrag. In diesem Fall wird der Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der 

Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen bzw. Wandelgenussrechte dem 

durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft in der XETRA-Schluss-

auktion der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolge-

system) während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der Fälligkeit 

der Auszahlung entsprechen.  

 

cc) Die Verzinsung der Schuldverschreibungen kann variabel ausgestaltet sein. Die 

Verzinsung kann insbesondere von marktüblichen Gewinnkennzahlen der Ge-

sellschaft und/oder des Konzerns abhängig sein. Schließlich können die Bedin-

gungen der Schuldverschreibungen vorsehen, dass im Fall der Wandlung bzw. 

Optionsausübung die Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten 

auch eigene Aktien der Gesellschaft gewährt. Außerdem kann festgesetzt wer-

den, dass die Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Ak-

tien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt, der nach 

näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen dem Durch-

schnittskurs der Aktie der Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion an der 

Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) wäh-

rend der letzten zehn Börsentage vor Erklärung der Wandlung bzw. der Options-

ausübung entspricht. 

 

b) Options- oder Wandlungspreis  

 

Der Wandlungs- oder Optionspreis für eine Stückaktie wird in Euro festgelegt und ent-

spricht  

 

entweder 95 % des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft in der 

XETRA-Schlussauktion der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der Be-

schlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Wandel- oder Options-

schuldverschreibungen  
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oder, falls den Aktionären ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zusteht, 95 % 

des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft in der XETRA-

Schlussauktion an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nach-

folgesystem) während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die Schuldverschrei-

bungen der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden mit 

Ausnahme der letzten beiden Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels. 

 

c) Verwässerungsschutz 

 

aa) Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG auf-

grund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Schuld-

verschreibungsbedingungen durch Zahlung in bar oder Herabsetzung einer Zu-

zahlung ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Wandlungs- oder 

Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grund-

kapital erhöht oder weitere Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bzw. 

Options- oder Wandelgenussrechte begibt oder garantiert oder sonstige Options-

rechte gewährt und den Inhabern von Wandel- oder Optionsschuldverschrei-

bungen bzw. Options- oder Wandelgenussrechten kein Bezugsrecht in dem 

Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder 

Optionsrechts bzw. der Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde. Statt 

einer Zahlung in bar oder einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit 

möglich – das Umtauschverhältnis durch Division mit dem ermäßigten Wand-

lungspreis angepasst werden.  

 

bb) Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können darüber hinaus für den Fall 

der Kapitalherabsetzung oder für andere Kapitalmaßnahmen, Umstrukturie-

rungen, Sonderdividenden oder andere vergleichbare Maßnahmen, die zu einer 

Verwässerung des Werts der Options- bzw. Wandlungsrechte führen können, 

eine wertwahrende Anpassung der Wandel- oder Optionsrechte bzw. Wand-

lungspflichten vorsehen. In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital 

der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien den Nennbetrag der Teil-

schuldverschreibung nicht übersteigen.  

 

d) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss 
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Die Schuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten; 

die Schuldverschreibungen können auch von einem durch den Vorstand zu bestim-

menden Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten übernommen werden 

mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-

recht). 

 

Der Vorstand ist jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Bezugs-

recht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

aa) für Spitzenbeträge; 

 

bb) wenn und soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern/Gläubigern der von der 

Gesellschaft oder unmittelbar oder mittelbar im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 

stehenden Unternehmen ausgegebenen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht 

in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde; 

 

cc) sofern Schuldverschreibungen gegen bar ausgegeben werden und der Vorstand 

nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis 

der Schuldverschreibungen mit oder ohne Wandlungs- oder Optionsrecht oder 

Wandlungspflicht den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermit-

telten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter-

schreitet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch, soweit 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs-/Optionsrecht bzw. einer Wandlungs-

pflicht in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, nur insoweit als die zur Bedie-

nung der Wandlungs- und Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten ausgegebenen 

bzw. auszugebenden Stückaktien der Gesellschaft einen rechnerischen Anteil 

von 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Beschlussfas-

sung über die Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des 

Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf 

Aktien entfällt, die ab dem 13. Juni 2007 bis zum Ende der Laufzeit dieser Er-

mächtigung aus einem genehmigten Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Auf 

diese Begrenzung ist außerdem der anteilige Betrag des Grundkapitals anzu-
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rechnen, der auf die Veräußerung eigener Aktien entfällt, sofern diese Veräuße-

rung aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Ver-

bindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ab 

dem 13. Juni 2007 erfolgt;  

 

dd) soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen ausgegeben werden und 

der Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

Wenn Genussrechte ohne Wandlungsrecht, Optionsrecht oder Wandlungspflicht gegen 

bar oder gegen Sachleistungen ausgegeben werden, ist der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in vollem Umfang aus-

zuschließen, soweit diese Genussrechte obligationsähnlich ausgestaltet sind und we-

der Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen noch eine Beteiligung am 

Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht anhand der Höhe des 

Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende errechnet wird. Außerdem 

müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte den 

zum Zeitpunkt der Ausgabe aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare Finanzie-

rungsformen entsprechen. 

 

e) Festsetzung der weiteren Bedingungen der Schuldverschreibungen 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter Beachtung der 

vorstehenden Vorgaben die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der 

Schuldverschreibungen festzulegen bzw. im Einvernehmen mit den Organen des die 

Schuldverschreibung emittierenden unmittelbar oder mittelbar im Mehrheitsbesitz der 

Gesellschaft stehenden Unternehmens festzusetzen, insbesondere Zinssatz, Ausga-

bekurs, Ausschüttungsanspruch, Laufzeit und Stückelung, Bezugs- und Umtauschver-

hältnis, Festlegung einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusammenlegung von Spit-

zen, Wandlungs- und Optionspreis, den Wandlungs- und Optionszeitraum, Barzahlung 

statt Lieferung von Aktien sowie Lieferung existierender Aktien statt Ausgabe neuer 

Aktien. 

 

f) Schaffung eines bedingten Kapitals 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 26.065.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 26.065.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteili-
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gen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die be-

dingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an Inhaber oder Gläubiger 

von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Wand-

lungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht, die gemäß vorstehender Ermächti-

gung bis zum 12. Juni 2012 von der Gesellschaft oder unmittelbar oder mittelbar im 

Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen begeben werden. Die Aus-

gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß der vorstehenden Ermächtigung jeweils 

festzulegenden Wandlungs- und Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur in-

soweit durchzuführen, wie von den Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch ge-

macht wird oder wie Wandlungspflichten erfüllt werden, soweit nicht ein Barausgleich 

gewährt oder eigene Aktien eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder Options-

rechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der Ge-

sellschaft teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

2.  Die Satzung erhält folgenden § 4 Abs. 4: 

 

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 26.065.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

26.065.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 

bzw. Gläubiger von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. die zur Wandlung bzw. Opti-

onsausübung Verpflichteten aus Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und/oder 

Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht, welche von der Gesellschaft oder 

unmittelbar oder mittelbar im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unterneh-

men aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2007 bis zum 12. Juni 2012 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- und Options-

rechten Gebrauch machen oder Wandlungspflichten erfüllt werden, soweit nicht ein 

Barausgleich gewährt oder eigene Aktien eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen 

Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungs-

beschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Ak-

tien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Wandlungs- oder Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entste-

hen, am Gewinn der Gesellschaft teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhö-

hung festzusetzen. 


